
Stromverbrauch im Jahre 2025 Anlage 10.3

Gesamtverbrauch im Jahre 2023: 143.148 kWh 11.929,00 kWh 14,3033573 kWh

davon HT: 90.712 kWh 7.559,33 kWh 9,06394884 kWh

davon NT: 52.436 kWh 4.369,67 kWh 5,23940847 kWh

max. belegungsfähige Fläche: 894 m²

abzüglich Hausmeisterwohnung u. Büro Soz.-Arb.:834 m²

im Jahre 2024 genutzte Fläche: 834 m²

Belegungsfaktor: 1,000

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis in Euro (netto)

Summe je Zähler p. a. 72,00 €

x 23 Zähler 1.584,00 €

je m² belegungsfähiger Fläche/Monat 0,16 €

hälftige Aufteilung auf NT und HT 0,08 € da Doppeltarifzähler

Strompreis in Euro je kWh (netto)

Tarif HT Tarif NT

0,2526 € 0,1630 €

je Monat je Monat u. m²

Die maximal belegungsfähige Fläche der Obdachlosenunterkunft Helenenhöhe beträgt 894 m². Davon zu subtrahieren sind 

34 m², die als Hausmeisterwohnung vermietet sind und 26 m², die als Büro der Sozialarbeiterin dienen. 

Die Abrechnung der Verbrauchswerte der Obdachlosenunterkunft erfolgt insgesamt über 24 Messstellen (Zähler). Der 

Verbrauch der Hausmeisterwohnung wird allerdings separat durch den Mieter selbst mit der ENERVIE abgerechnet. Daher 

finden diese Zählerkosten keine Berücksichtigung. Die Nutzer der Obdachlosenunterkunft rechnen gesamt ihren 

Stromverbrauch über die Strom- bzw. Heizpauschale ab.

Die Höhe des Strompreises erfolgt auf Grundlage der Angaben der ZGW für 2024.


